












Die Freie Arbeiter_innen Union Bern ist 
eine Gewerkschaftsinitiative aus dem 
Raum Bern. Aufbauend auf anarcho-
syndikalistischen Prinzipien versteht sie 
sich als basisdemokratische und kämp-
ferische Alternative zu den sozialpart-
nerschaftlichen Gewerkschaften. Sie ist: 

KÄMPFERISCH: Weil die Interessen 
der Arbeiter*innen denjenigen der 
Kapitalist*innen radikal entgegengesetzt 
sind. Weil die grossen sozialen Fort-
schritte nur durch soziale Kämpfe und 
Mobilisierungen errungen wurden.

SELBSTBESTIMMT: Weil Entscheidungen von 
den Direktbetroffenen getroffen werden 
sollen und nicht von Parteispitzen und 
Funktionär*innen. Weil Hierarchien im 
Gegensatz zu einer egalitären und selbst-
organisierten Gesellschaft stehen.

SOLIDARISCH: Weil einzig Reflexion, ge-
genseitige Hilfe und berufsübergreifende 
Aktionen den Gruppenegoismus über-
winden können.

ANTIKAPITALISTISCH: Weil wir diejenigen 
sind, die alle Güter herstellen und alle 
Dienstleistungen erbringen, sollen sich 
diese nach dem Wohle der Gemeinschaft 
orientieren und nicht nach dem Profit ei-
niger weniger. Wir denken deshalb, dass 
der Syndikalismus an einem politischen 
Projekt für eine gerechte, egalitäre und 
freie Gesellschaft arbeiten muss. Das 
heisst an einem revolutionären Projekt.

Schwarze Katze?
Die schwarze Katze als Symbol für 
selbst organisierte Arbeitskämpfe wurde 
im frühen 20. Jahrhundert vom IWW-
Mitglied Ralph Chaplin erschaffen. Die 
Katze, auch „Sab Cat“ genannt, wird 
heute von libertären Gewerkschaften auf 
der ganzen Welt als Symbol verwendet. 
Wir freuen uns über Kommentare, Rück-
meldungen und Kontakte an: 
info@faubern.ch oder 
zeitung@faubern.ch

Die FAU? Was ist das?
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Die anderen bekommen ihr Geld von der 
Ausgleichskasse in Form von Erwerbser-
satz. Weitere Infos und Anmeldung gibt 
es hier: https://www.ahv-iv.ch/corona.

Falls du zu Ferienzwecken in ein Gebiet 
reist, welches bei der Abreise auf der Qua-
rantäneliste stand oder dies angekündet 
wurde, verfällt dein Anspruch auf Lohn.

Ich habe/hatte Ferien während Kurz-
arbeit, wie sieht es lohnmässig aus?

Die Ferienfrage ist kompliziert. Grundsätz-
lich gilt, dass der Bezug von Ferien wäh-
rend der Kurzarbeit nur zu 80% entschädigt 
werden muss (bei Stundenlohn sowieso).  
Grundsätzlich wichtig ist immer der Be-
zugszeitpunkt der Ferien. Bei speziellen 
Fällen ist es gut, wenn du Kontakt mit uns 
aufnimmst.

Ich habe 10 Ausfallstunden, mein*e 
Kolleg*in 10 Überstunden. Kriege ich 
jetzt 10 Stunden weniger ausbezahlt?

Nein. Es stimmt nicht mehr, dass die 10 
Überstunden den gesamtbetrieblichen 
Ausfallstunden abgezogen werden und 
somit auch nicht dem Betrieb ausbezahlt 
werden. Du kriegst deine 10 Ausfallstun-
den ausbezahlt, aber natürlich zu 80%. 

Wann kriege ich mehr als 80% Kurz-
arbeitsentschädigung?

Wenn dein AHV-pflichtiger Bruttolohn 
inklusive 13. Monatslohn und Zulagen 
unter CHF 4340 liegt (für ein 100%-Pen-
sum). Bis 3470 gibt es volle Entschä-
digung, danach anteilsmässig (z.B. bei 
einem Lohn von 3990: 3470:3990=87% 
Kurzarbeitsentschädigung). 

Weitere Infos findest du auf unserer Homepage 
(faubern.ch):

Kurzarbeit ist grundsätzlich ein Mittel, 
Entlassungen zu verhindern und wirt-
schaftlich schlechte Zeiten abzufedern. 
Mit der Corona-Pandemie hat dieses Mit-
tel nochmals an Bedeutung gewonnen. 
Mit der zweiten Welle wird auch die Kurz-
arbeit nochmals wichtiger Hier daher ein 
kurzes FAQ zur Kurzarbeit.

Wichtig zu wissen: Ab September sind 
Arbeiter*innen auf Abruf wieder 
berechtigt zu Kurzarbeitsentschädi-
gung. Ab Januar sind auch befristete 
Verträge wieder berechtigt, gleiches 
gilt für Lehrlinge bei Betriebsschlies-
sung. Beides gilt voraussichtlich bis 
mindestens Ende März. 
Da danach aber unklar ist, wie es weiter-
geht, ist es besser, bei einer neuen Stelle 
darauf zu beharren, dass ein festes Pen-
sum vereinbart wird. Versuche zudem 
wenn möglich einen unbefristeten Vertrag 
zu kriegen. Falls dies nicht möglich ist und 
es zu einer erneuten Einschränkung kom-
men sollte: Du hast trotzdem Anspruch 
auf Lohnfortzahlung, auch wenn du 
keine Kurzarbeit kriegst. Melde dich 
am besten bei einer Gewerkschaft, da 
die Chef*innen dies nicht immer so se-
hen. Aber dafür ist es wichtig, dass du ein 
vereinbartes Stundenpensum hast. 

Ich wurde in Quarantäne gesteckt. Was 
ist mit meinem Lohn?

Dein Lohn muss auch bei Quarantäne wei-
terhin bezahlt werden, jedoch auch wieder 
zu 80%. Dies gilt jedoch nur, falls du auf 
behördliche Anordnung in Quarantäne/
Isolation musst. Bei freiwilliger Quaran-
täne hast du keinen Anspruch auf Lohn. 
Wenn Homeoffice möglich ist, hast du 
auch keinen Anspruch. 
Die Zahlung wird unterschiedlich ge-
handhabt. Wo die Kurzarbeit greift, wird 
dies über die Kurzarbeit abgerechnet. 

Kurzarbeit + Quarantäne 
(Stand 1. Februar)


